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Art.1 1 1Für die verstorbenen Einwohner der Poli-
tischen Gemeinde Kemmental übernimmt 
diese folgende Bestattungskosten: 

Kosten-
übernahme durch 

die Gemeinde 
 a. Die Leichenschau wird durch die Kranken-

kasse abgegolten. 
 

 b. Die amtliche Todesanzeige  
 c. Den Normalsarg und die Einsargung mit 

schlichtem Leichenhemd (ohne spez. Lei-
chenbekleidung und Sargdekor) 

 

 d. Die Überführung  der Leiche vom Sterbeort 
innerhalb des Kantons Thurgau zum 
Friedhof, bzw. ins Krematorium 

 

 e. Das Glockengeläute  
 f. Die Aufbahrung im Aufbahrungsraum / 

Kühlkatafalk 
 

 g. Die Kremation samt der Urne  
 h.  Zusätzliche Liegetage im Krematorium   
 i. Das Öffnen und Zudecken des Grabes  
 k. Personalkosten der Abdankung  
 l. Die provisorische Bezeichnung des Gra-

bes 
 

 m. Die Überlassung eines Grabplatzes für die 
Zeit der Grabesruhe 
 

 

 2 Die Angehörigen tragen die Kosten für wei-
tere Dienstleistungen. 
 

 

 2a Erfolgt eine Bestattung im Gemeinschafts-
grab, wird für den allg. Unterhalt dieses 
Grabes eine Unterhaltspauschale von Fr. 
200.00 erhoben. 
 

 

 3 Auf dem Friedhof Alterswilen erhalten alle 
Gräber (Erd- und Urnenbestattungen) ein 
einheitliches Grabkreuz mit Porzellan- 
Schrifttafel, welches nach Vollendung einer 
Grabreihe bei sämtlichen Gräbern ange-
bracht und die Provisorische Grabbezeich-
nung damit ersetzt wird (siehe Art.28 Ab-
satz 7 des Friedhof- und Bestattungsreg-
lements). Diese Kosten von Fr.400.00 wer-
den den angehörigen weiterverrechnet. 
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Art.2 1 Bei auswärtigen Bestattungen von Ein-
wohnern der Gemeinde Kemmental leistet 
die Politische Gemeinde Kemmental eine 
pauschale Vergütung von max. Fr. 
1'500.00.  
 

Vergütung für aus-
wärtige Bestattun-
gen von Gemein-
deeinwohnern 

 2 Die Kosten bei auswärtigen Bestattungen 
von Einwohnern der Gemeinde Kemmen-
tal werden von den Bestattungsgemein-
den direkt den Angehörigen in Rechnung 
gestellt. 
 

Verrechnung der 
Kosten 

 3 Ist diese direkte Rechnungsstellung an die 
Angehörigen gemäss dortigem Bestat-
tungsreglement nicht möglich, werden die 
Kosten von Gemeinde zu Gemeinde ab-
gegolten und die Gemeinde Kemmental 
stellt anschliessend Rechnung an die An-
gehörigen. 
 

Ausnahmeregelung 

Art.3 1 Rechnungsstellung  
  Die Kosten für Bestattungen von auswär-

tigen Personen und von Personen ohne 
festen Wohnsitz werden von der Politi-
schen Gemeinde Kemmental den Ange-
hörigen in Rechnung gestellt. 
 

Auswärtige Perso-
nen und Personen 
ohne festen Wohn-
sitz 

 2 Für verstorbene Personen gemäss Art.3, 
Absatz 1, der Gebührenordnung wird zu-
sätzlich zu den Bestattungskosten eine 
einmalige Grabplatzgebühr erhoben. 
 

Grabplatz – und 
Benutzungsgebüh-
ren 

  Diese beträgt  
  bei einer Erdbestattung       Fr. 2'000.00  
  bei einer Urnenbestattung   Fr. 1'500.00  
  im Gemeinschaftsgrab        Fr. 1'000.00  
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  Für die Benützung der Leichenhalle 
wird eine Gebühr von Fr. 50.00 erho-
ben.  

 

  Die obgenannten Gebühren werden 
den Angehörigen des Verstorbenen 
durch die Politische Gemeinde Kem-
mental in Rechnung gestellt. 
 

 

 3 Die Personalkosten bei Bestattungen 
gemäss Art. 3, Absatz 1 der Gebühren-
ordnung werden nach den geltenden 
Ansätzen der Besoldungsverordnung 
der Politischen Gemeinde Kemmental 
verrechnet. 
 

Verrechnungskosten 

Art.4  Diese Gebührenordnung wird durch 
den Gemeinderat Kemmental erlassen 
und tritt rückwirkend per 01.01.2010 in 
Kraft. 

Schlussbestimmungen 

  Sie ersetzt alle im Kemmental gelten-
den Gebührenregelungen im Friedhof- 
und Bestattungswesen. 

 

  Änderungen der vorstehenden Gebüh-
renordnung werden vom Gemeinderat 
der politischen Gemeinde Kemmental 
beschlossen. 

 

 
 

 
Siegershausen, 02. März 2010 
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